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1. Grundsätzliches 
Nach § 38 Abs. 5 HLbG kann auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die pä-
dagogische Ausbildung unter Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung aus familiären 
Gründen nach § 63 Abs. 2 HBG erfolgen. 
 
§ 63 Abs. 2 HBG sieht vor, dass einer Beamtin oder einem Beamten auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst aus familiären Gründen Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden kann; diese Regelung gilt analog 
für Schulreferendarinnen und Schulreferendare. Familiäre Gründe sind die tatsächli-
che Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines pfle-
gebedürftigen sonstigen Angehörigen (§ 63 Abs. 1 HBG). Die Gründe sind nachzuwei-
sen. 
 
 
2. Modelle der Teilzeitbeschäftigung im Vorbereitungsdienst 
Es sind nachfolgende zwei Modelle der Teilzeitbeschäftigung im Vorbereitungsdienst 
möglich: 
 
Halbregelung (50 %) nach § 42 Abs. 7 HLbGDV: 
Die Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 50 % kann für ein oder für beide Hauptse-
mester beantragt werden. Wird die Teilzeitbeschäftigung für ein Hauptsemester bean-
tragt, erweitert sich die Ausbildung in Teilzeit auf insgesamt drei Hauptsemester. 
 
Im Fall der Beantragung für zwei Hauptsemester erweitert sich die Ausbildung in Teil-
zeit auf vier Hauptsemester. Der pädagogische Vorbereitungsdienst verlängert sich im 
Fall von Satz 2 auf 27 Monate, im Fall von Satz 3 auf 33 Monate. 
 
Zweidrittelregelung (66 %) nach § 42 Abs. 8 HLbGDV: 
Die Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 66 % kann nur für beide Hauptsemester be-
antragt werden. 
 
In diesem Fall erweitert sich die Ausbildung in Teilzeit auf insgesamt drei Hauptsemes-
ter. Der pädagogische Vorbereitungsdienst verlängert sich auf 27 Monate. 
  



- 2 - 

Im Nachfolgenden finden sich die zwei Modelle in einer Übersicht: 
 
Modelle der Teilzeitbeschäftigung im Vorbereitungsdienst 
Halbregelung (50 %) 
 
Erweiterung auf drei Hauptsemester (27 Monate Vorbereitungsdienst) 
 
a) Das 1. Hauptsemester in Teilzeit. 
b) Das 2. Hauptsemester in Teilzeit. 
 
oder 
 
Erweiterung auf vier Hauptsemester 
(33 Monate Vorbereitungsdienst) 
 
c) Das 1. und 2. Hauptsemester in Teilzeit. 
Zweidrittelregelung (66 %) 
 
Erweiterung auf drei Hauptsemester 
(27 Monate Vorbereitungsdienst) 

 
Zur näheren Ausgestaltung des Teilzeitvorbereitungsdienstes erfolgt ein Beratungsge-
spräch durch die Studienseminarleitung. Der Inhalt wird dokumentiert, von beiden Sei-
ten unterschrieben und dem Antrag beigefügt. 
 
 
3. Zu berücksichtigende Gegebenheiten 
Es gelten nachfolgende zu berücksichtigende Gegebenheiten: 
 Teilzeitbeschäftigung ist in der Einführungsphase und im Prüfungssemester nicht 

möglich (§ 42 Abs. 7 S. 1 HLbGDV). 
 Der Beginn der Teilzeitbeschäftigung ist nur zu Beginn eines Hauptsemesters mög-

lich (§ 42 Abs. 6 S. 1 HLbGDV). Der Antrag soll 2 Monate vor Beginn der geplanten 
Teilzeit gestellt werden (§ 42 Abs. 10 S. 2 HLbGDV). 

 Die Teilzeitbeschäftigung darf nach § 42 Abs. 9 S. 1 HLbGDV nur bewilligt werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die Ausbildung in allen Unterrichtsfächern oder in dem 
Unterrichtsfach und der Fachrichtung gewährleistet ist. Es ist möglich, die entspre-
chenden Module nacheinander zu besuchen, § 42 Abs. 9 S. 2 HLbGDV. 

 Es muss weiterhin sichergestellt sein, dass der eigenverantwortliche Unterricht in 
allen Unterrichtsfächern oder in dem Unterrichtsfach und der Fachrichtung wäh-
rend der Ausbildung in den jeweiligen Fachmodulen durchgängig erteilt werden 
kann, § 42 Abs. 9 S. 3 HLbGDV. 

 Die Ausbildungsveranstaltung nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 HLbGDV (VBRH: Beratung 
und Reflexion von beruflichen Handlungssituationen) soll begleitend während der 
gesamten Teilzeitbeschäftigung belegt werden (§ 42 Abs. 9 S. 4 HLbGDV). 

 Die Ausbildungsveranstaltungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 und 4 HLbGDV (VEBB: 
Erziehen, Beraten, Betreuen; VINN: Innovieren in Unterricht und Schule mit dem 
Schwerpunkt bildungspolitisch relevanter Fragestellungen) sollen mindestens in ei-
nem Semester belegt werden oder durch die Studienseminarleitung so festge-
schrieben werden, dass im Laufe der gesamten Ausbildung die entsprechenden 
Ausbildungsveranstaltungen vollständig besucht werden können und der Kompe-
tenzerwerb somit gewährleistet ist. 



- 3 - 

 Die Einteilung weiterer Ausbildungsveranstaltungen muss individuell je nach semi-
narinternem Ausbildungscurriculum in den jeweiligen Phasen des pädagogischen 
Vorbereitungsdienstes erfolgen. 

 Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch 
eine Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwe-
send ist, § 43 Abs. 3 S. 5 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der 
verpflichtenden Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unter-
richtsstunden; Zweidrittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden). 

 Ein Modul erstreckt sich gemäß § 44 Abs. 1 Satz 4 HLbGDV über die Dauer eines 
Hauptsemesters oder über die Zeit des Prüfungssemesters bis zur Zulassung zur 
Prüfung. 

 Der eigenverantwortliche Unterricht pro Hauptsemester muss abhängig vom Ein-
satz in der Ausbildung flexibel gehandhabt werden. 

 Auch für in Teilzeit beschäftigte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst besteht die Mög-
lichkeit, den pädagogischen Vorbereitungsdienst gemäß § 38 Abs. 4 Nr. 2 HLbG 
um höchstens 12 Monate zu verlängern, wenn Gründe im Sinne des § 42 Abs. 5 
HLbGDV vorliegen. Dies ergibt sich aus § 38 Abs. 5 S. 2 HLbG, der für den Fall 
der Teilzeitbeschäftigung eine Maximaldauer des pädagogischen Vorbereitungs-
dienstes von 45 Monaten vorsieht und damit auch für den Fall einer Erstreckung 
des Teilzeitvorbereitungsdienstes auf einen Zeitraum von 33 Monaten eine Verlän-
gerungsmöglichkeit um weitere 12 Monate eröffnet. 

 
 
4. Ausbildungsunterricht im Teilzeitvorbereitungsdienst 
 
Exemplarisch: Halbregelung (Erweiterung auf vier Hauptsemester) 
 
Modell Einfüh-

rungs-
phase 
 

1. Haupt-
semester  

2. Haupt-
semester 

3. Haupt-
semester 

4. Haupt-
semester 

Prü-
fungs- 
Semes-
ter 

Halbre-
gelung 
(Erweite-
rung auf 
vier 
Hauptse-
mester) 
 
50% 

10 Wo-
chenstun-
den Hos-
pitation 
und ange-
leiteter 
Unterricht 

jeweils 5 bis 6 Wochenstunden eigenverant-
worteter Unterricht 
 
und mindestens 1 Wochenstunde Hospitation 

10 bis 12 
Wochen-
stunden 
eigenver-
antworte-
ter Unter-
richt 
 
und min-
destens 2 
Wochen-
stunden 
Hospita-
tion 

 
Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch eine 
Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwesend ist, 
§ 43 Abs. 2 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der verpflichtenden 
Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unterrichtsstunden; Zwei-
drittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden).  
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Exemplarisch: Halbregelung (Erweiterung auf vier Hauptsemester), hier: Lehr-
amt an Grundschulen 
 
Modell Einfüh-

rungs-
phase 
 

1. Haupt-
semester  

2. Haupt-
semester 

3. Haupt-
semester 

4. Haupt-
semester 

Prü-
fungs- 
Semes-
ter 

Halbre-
gelung 
(Erweite-
rung auf 
vier 
Hauptse-
mester) 
 
50% 

10 Wo-
chenstun-
den Hos-
pitation 
und ange-
leiteter 
Unterricht 

Jeweils 5 bis 6 Wochenstunden eigenverant-
worteter Unterricht 
 
und mindestens 1 Wochenstunde Hospitation 

10 bis 
12 Wo-
chenstun-
den ei-
genver-
antworte-
ter Unter-
richt 
 
und min-
destens 
2 Wo-
chenstun-
den Hos-
pitation 

Möglich-
keit: 
 
Langfach 
Reststun-
den antei-
lig 
1. Kurz-
fach und 
mindes-
tens 
1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion 

Möglich-
keit: 
 
1. Kurz-
fach 
Reststun-
den antei-
lig Lang-
fach und 
mindes-
tens 
1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion im 
2. Kurz-
fach 

Möglich-
keit: 
 
Langfach 
Reststun-
den antei-
lig 
2. Kurz-
fach und 
mindes-
tens 
1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion 

Möglich-
keit: 
 
2. Kurz-
fach 
Reststun-
den antei-
lig Lang-
fach und 
mindes-
tens 
1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion im 
1 Kurz-
fach 

 
Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch eine 
Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwesend ist, § 
43 Abs. 3 S. 5 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der verpflichtenden 
Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unterrichtsstunden; Zwei-
drittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden). 
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Exemplarisch: Zweidrittelregelung (Erweiterung auf drei Hauptsemester) 
 
Modell Einfüh-

rungs-
phase 
 

1. Haupt-
semester  

2. Haupt-
semester 

3. Haupt-
semester 

Prüfungssemes-
ter 
 

Zweidrit-
telrege-
lung Er-
weite-
rung auf 
drei 
Hauptse-
mester 
(27 Mo-
nate Vor-
berei-
tungs-
dienst) 
 
66 % 

10 Wo-
chenstun-
den Hospi-
tation und 
angeleite-
ter Unter-
richt 

jeweils 7 bis 8 Wochen-
stunden eigenverant-
wortlicher Unterricht  
 
und mindestens 1 Wo-
chenstunde Hospitation 

6 bis 8 Wo-
chenstun-
den eigen-
verantwort-
licher Un-
terricht 
 
und min-
destens 
1 Wochen-
stunde 
Hospitation 

10 bis 12 Wo-
chenstunden ei-
genverantworte-
ter Unterricht 
 
und mindestens 2 
Wochenstunden 
Hospitation 

 
Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch eine 
Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwesend ist, 
§ 43 Abs. 3 S. 5 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der verpflichten-
den Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unterrichtsstunden; 
Zweidrittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden). 
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Exemplarisch: Zweidrittelregelung (Erweiterung auf drei Hauptsemester), hier: 
Lehramt an Grundschulen 
 
Modell Einfüh-

rungs-
phase 
 

1. Haupt-
semester  

2. Haupt-
semester 

3. Haupt-
semester 

Prüfungssemes-
ter 
 

Zweidrit-
telrege-
lung Er-
weite-
rung auf 
drei 
Hauptse-
mester 
(27 Mo-
nate Vor-
berei-
tungs-
dienst) 
 
66 % 

10 Wo-
chenstun-
den Hospi-
tation und 
angeleite-
ter Unter-
richt 

jeweils 7 bis 8 Wochen-
stunden eigenverant-
wortlicher Unterricht 
 
und mindestens 1 Wo-
chenstunde Hospitation 
 
 
 
 

6 bis 8 Wo-
chenstun-
den eigen-
verantwort-
licher Un-
terricht 
 
und min-
destens 
1 Wochen-
stunde 
Hospitation 

10 bis 12 Wo-
chenstunden ei-
genverantworte-
ter Unterricht 
 
und mindestens 
2 Wochenstun-
den Hospitation 

Möglich-
keit A: 
 
Langfach 
Reststun-
den 
anteilig 
1. Kurz-
fach und 
mindes-
tens 1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion im 
2. Kurz-
fach 
 
 
Möglich-
keit B: 
 
1. Kurz-
fach Rest-
stunden 
Langfach 
und min-
destens 
1 Wochen-
stunde 
Hospita-
tion 

Möglich-
keit A: 
 
1. Kurz-
fach und 
2. Kurz-
fach je-
weils antei-
lig und 
mindes-
tens 1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion im 
Langfach 
 
 
Möglich-
keit B: 
 
Langfach 
Reststun-
den 1. oder 
2. Kurz-
fach und 
mindes-
tens 1 Wo-
chen-
stunde 
Hospita-
tion 

Möglich-
keit A: 
 
Langfach 
Reststun-
den 
anteilig 
2. Kurz-
fach und 
mindes-
tens 1 Wo-
chen-
stunde 
Hospitation 
im 1. Kurz-
fach 
 
 
Möglich-
keit B: 
 
2. Kurzfach 
Reststun-
den Lang-
fach und 
mindes-
tens 1 Wo-
chen-
stunde 
Hospitation 
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Weitere Möglichkeiten sind mit dem 
Sachgebiet I.2-2 im Vorfeld der Ver-
einbarung abzusprechen. 

 
Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch eine 
Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwesend ist, 
§ 43 Abs. 3 S. 5 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der verpflichten-
den Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unterrichtsstunden; 
Zweidrittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden). 
 
 
5. Antragstellung 
Die Antragstellung richtet sich nach § 42 Abs. 10 HLbGDV: Der Antrag muss auf dem 
Dienstweg zusammen mit dem vereinbarten Ausbildungsplan an die personalverwal-
tende Stelle in der Hessischen Lehrkräfteakademie (hier: Sachgebiet I.2-5) gestellt 
werden. Eine digitale Weiterleitung ist möglich. Die Bewilligung der Teilzeitbeschäfti-
gung im Vorbereitungsdienst kann nur zum Semesterbeginn der Hauptsemester, also 
zum 01.02. bzw. zum 01.08. eines Kalenderjahres, erfolgen. 
 
Der Antrag soll mindestens zwei Monate vor dem gewünschten Beginn im ausbilden-
den Studienseminar eingehen. Sollte im Verlauf der Teilzeitbeschäftigung im Vorbe-
reitungsdienst der Bewilligungsgrund wegfallen, muss auf Basis des Ausbildungsstan-
des eine Lösung im Einzelfall gefunden werden. 
 
 
6. Kriterien für die Bewilligung des Teilzeitvorbereitungsdienstes 
a) Kinder unter 18 Jahren im Sinne des § 63 Abs. 1 Nr.1 HBG können laut der Kom-

mentierung zum Hessischen Bedienstetenrecht von Roetteken/Rothländer „neben 
den eigene Kindern z. B. auch Pflegekinder, Stiefkinder, Geschwister, Enkel, Kin-
der von Geschwistern oder Freunden usw.“ sein. 

b) Pflegebedürftige Angehörige im Sinne des § 63 Abs. 1 Nr. 2 HBG sind die in 
§ 3 Abs. 4 HBG in Verbindung mit § 20 Abs. 5 des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes genannten Personen, dazu gehören: 
- der / die Verlobte 
- der Ehegatte / die Ehegattin 
- der eigetragene Lebenspartner / die eingetragene Lebenspartnerin 
- Verwandte und Verschwägerte gerader Linie 
- Geschwister 
- Kinder der Geschwister 
- Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten 
- eingetragene Lebenspartner/Lebenspartnerinnen der Geschwister und Ge-

schwister der eingetragenen Lebenspartner/Lebenspartnerinnen 
- Geschwister der Eltern 
- Pflegeeltern und Pflegekinder. 

 
Bei der Antragstellung ist der Nachweis der Pflege über den „Ärztlichen Untersu-
chungsbogen zur Vorlage zur Erteilung der Pflegeerlaubnis“ beizulegen, in dem die 
Pflegebedürftigkeit sowie die Übernahme der Pflege durch die Antragstellerin bzw. den 
Antragsteller dokumentiert sind. 
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7. Weitere Hinweise 
Es gelten ferner nachfolgende Hinweise: 
 
Anwärterbezüge 
Für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung werden die Anwärterbezüge anteilig gezahlt. 
 
Anrechnung auf ruhegehaltsfähige Dienstzeit 
Nach § 13 Abs. 2 HBeamtVG ist die Zeit einer Teilzeitbeschäftigung nur zu dem Teil 
ruhegehaltsfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit ent-
spricht. 
 
Beihilfe 
Für die Dauer der Teilzeitbeschäftigung bleibt der Anspruch auf Beihilfe unberührt. 
 
Nebentätigkeiten 
Nach § 63 Abs. 5 HBG dürfen nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem 
Zweck der Teilzeitbeschäftigung nicht zuwiderlaufen. 
 
Weitere schulische Belange 
Weitere schulische Belange wie Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts (z. B. Kon-
ferenzen, Klassenfahrten, Elternsprechtage und -abende) sind auch bei einer Ausbil-
dung in Teilzeit zu berücksichtigen. 
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Anhang 
Im nachfolgenden finden sich exemplarische Ausbildungspläne. Die Ausbildungspläne 
können einzelfallbezogen modifiziert werden. 
 
 
Anhang 1 
 
Teilzeitvorbereitungsdienst 
Halbregelung (50 %) nach § 42 Abs. 7 HLbGDV 
 
hier: Ausbildungsplan (exemplarisch) 
 
a) Allgemeine Angaben 
 
Studienseminar  
Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst 

 

Halbregelung (50 %) Erweiterung auf vier Hauptsemester 
(33 Monate Vorbereitungsdienst) 

Meldung zur Prüfung 
 

 
01.04.20___ / 01.10.20___ 

 
b) Strukturmodell 
 
Module/Ausbil-
dungsveranstal-
tungen 

1. Hauptse-
mester 

2. Hauptse-
mester 

3. Hauptse-
mester 

4. Hauptse-
mester 

Prüfungs-
semester 

01.02.20___ 01.08.20___ 01.02.20___ 01.08.20___ 01.02.20___ 
UF 1/BF 2 UB  2 UB   
UF 2/UF  2 UB  2 UB  
DLL/DFB/LLG/FBÜ  2 UB    
DLL/DFB   2 UB   
V EBB      
V BRH      
V INN      

 
Anmerkungen: 
 Die Ausbildung in den vier Modulen zum Kompetenzbereich Unterrichten in den 

Fächern oder Fachrichtungen kann wechselnd oder nacheinander erfolgen. 
 Das Modul Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen und das lehramtsspezifische Mo-

dul, das nicht im Prüfungssemester liegt, kann individuell zeitlich verortet werden. 
 Die Ausbildungsveranstaltung nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 HLbGDV (VBRH: Beratung 

und Reflexion von beruflichen Handlungssituationen) soll begleitend während der 
gesamten Teilzeitbeschäftigung belegt werden (§ 42 Abs. 9 S. 4 HLbGDV). 

 Die Ausbildungsveranstaltungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 und 4 HLbGDV (VEBB: 
Erziehen, Beraten, Betreuen; VINN: Innovieren in Unterricht und Schule mit dem 
Schwerpunkt bildungspolitisch relevanter Fragestellungen) sollen mindestens in ei-
nem Semester belegt werden oder durch die Studienseminarleitung so festge-
schrieben werden, dass im Laufe der gesamten Ausbildung die entsprechenden 
Ausbildungsveranstaltungen vollständig besucht werden können und der Kompe-
tenzerwerb somit gewährleistet ist. 
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 Die Einteilung weiterer Ausbildungsveranstaltungen muss individuell je nach semi-
narinternem Ausbildungscurriculum in den jeweiligen Phasen des pädagogischen 
Vorbereitungsdienstes eingefügt werden. 

 
c) Ausbildungsunterricht (exemplarische Tabelle: Allgemein) 
 
Ausbil-
dungsun-
terricht 

1. Hauptse-
mester 

2. Hauptse-
mester 

3. Hauptse-
mester 

4. Hauptse-
mester 

Prüfungs-
semester 

UF 1/BF      
UF 2/UF      
Summe      

 
Anmerkungen: 
 Ausbildungsunterricht Hauptsemester: Jeweils 5 bis 6 Wochenstunden eigenver-

antworteter Unterricht und mindestens 1 Wochenstunde Hospitation. 
 Ausbildungsunterricht Prüfungssemester: 10 bis 12 Wochenstunden eigenverant-

worteter Unterricht und mindestens 2 Wochenstunden Hospitation. 
 Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch 

eine Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwe-
send ist, § 43 Abs. 2 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der 
verpflichtenden Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unter-
richtsstunden; Zweidrittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden). 

 
Ausbildungsunterricht (exemplarische Tabelle: Lehramt an Gymnasien) 
 
Ausbil-
dungsun-
terricht 

1. Hauptse-
mester 

2. Hauptse-
mester 

3. Hauptse-
mester 

4. Hauptse-
mester 

Prüfungs-
semester 

UF 1 in 
Sek I 

     

UF 1 in 
Sek II 

     

UF 2 in 
Sek I 

     

UF 2 in 
Sek II 

     

Summe      
 
Zweite Staatsprüfung 
Sek I:  
Sek II:  
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d) Sonstige Bemerkungen 
Es erfolgte eine eingehende Beratung zwischen der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
sowie der Studienseminarleitung. Die Vollzugshinweise zum Teilzeitvorbereitungs-
dienst wurden der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ausgehändigt. 
 
 
 
________________________________ 
Ort, Datum 

 
________________________________ 
Unterschrift Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst 

  
________________________________ 
Unterschrift Studienseminarleitung 
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Anhang 2 
 
Teilzeitvorbereitungsdienst 
Zweidrittelregelung (66 %) nach § 42 Abs. 8 HLbGDV 
 
hier: Ausbildungsplan (exemplarisch) 
 
a) Allgemeine Angaben 
 
Studienseminar  
Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst 

 

Zweidrittelregelung (66 %) Erweiterung auf vier Hauptsemester 
(27 Monate Vorbereitungsdienst) 

Meldung zur Prüfung 
 

 
01.04.20___ / 01.10.20___ 

 
b) Strukturmodell 
 
Module/Ausbil-
dungsveranstal-
tungen  

1. Hauptse-
mester 

2. Hauptse-
mester 

3. Hauptse-
mester 

Prüfungs-
semester 

01.02.20___ 01.08.20___ 01.02.20___ 01.02.20___ 
UF 1/BF 2 UB 2 UB   
UF 2/UF  2 UB 2 UB  
DLL/DFB/LLG/FBÜ 2 UB    
DLL/DFB/LLG/FBÜ   2 UB  
V EBB     
V BRH     
V INN     

 
Anmerkungen: 
 Die Ausbildung in den vier Modulen zum Kompetenzbereich Unterrichten in den 

Fächern oder Fachrichtungen kann wechselnd oder nacheinander erfolgen. 
 Das Modul Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen und das lehramtsspezifische Mo-

dul, das nicht im Prüfungssemester liegt, kann individuell zeitlich verortet werden. 
 Die Ausbildungsveranstaltung nach § 45 Abs. 2 Nr. 3 HLbGDV (VBRH: Beratung 

und Reflexion von beruflichen Handlungssituationen) soll begleitend während der 
gesamten Teilzeitbeschäftigung belegt werden (§ 42 Abs. 9 S. 4 HLbGDV). 

 Die Ausbildungsveranstaltungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 2 und 4 HLbGDV (VEBB: 
Erziehen, Beraten, Betreuen; VINN: Innovieren in Unterricht und Schule mit dem 
Schwerpunkt bildungspolitisch relevanter Fragestellungen) sollen mindestens in ei-
nem Semester belegt werden oder durch die Studienseminarleitung so festge-
schrieben werden, dass im Laufe der gesamten Ausbildung die entsprechenden 
Ausbildungsveranstaltungen vollständig besucht werden können und der Kompe-
tenzerwerb somit gewährleistet ist. 

 Die Einteilung weiterer Ausbildungsveranstaltungen muss individuell je nach semi-
narinternem Ausbildungscurriculum in den jeweiligen Phasen des pädagogischen 
Vorbereitungsdienstes eingefügt werden. 
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c) Ausbildungsunterricht (exemplarische Tabelle: Allgemein) 
 
Ausbil-
dungsun-
terricht 

1. Hauptse-
mester 

2. Hauptse-
mester 

3. Hauptse-
mester 

Prüfungs-
semester 

UF 1/BF     
UF 2/UF     
Summe     

 
Anmerkungen: 
 Ausbildungsunterricht 1. und 2. Hauptsemester: Jeweils 7 bis 8 Wochenstunden 

eigenverantwortlicher Unterricht und mindestens 1 Wochenstunde Hospitation. 
 Ausbildungsunterricht 3. Hauptsemester: 6 bis 8 Wochenstunden eigenverantwort-

licher Unterricht und mindestens 1 Wochenstunde Hospitation. 
 Ausbildungsunterricht Prüfungssemester: 10 bis 12 Wochenstunden eigenverant-

worteter Unterricht und mindestens 2 Wochenstunden Hospitation. 
 Der eigenverantwortete Unterricht wird auch im Teilzeitvorbereitungsdienst durch 

eine Mentorin oder einen Mentor betreut, die oder der in diesem Unterricht anwe-
send ist, § 43 Abs. 2 HLbGDV. Es kommt hier zu einer anteiligen Kürzung der 
verpflichtenden Doppelbesetzung (Halbregelung: mindestens eine bis zwei Unter-
richtsstunden; Zweidrittelregelung: mindestens eine bis drei Unterrichtsstunden). 

 
Ausbildungsunterricht (exemplarische Tabelle: Lehramt an Gymnasien) 
 
Ausbil-
dungsunter-
richt 

1. Haupt-
semester 

2. Haupt-
semester 

3. Hauptse-
mester 

Prüfungs-
semester 

UF 1 in Sek I     
UF 1 in Sek II     
UF 2 in Sek I     
UF 2 in Sek II     
Summe     

 
Zweite Staatsprüfung: 
Sek I:  
Sek II: 
 
 
d) Sonstige Bemerkungen 
Es erfolgte eine eingehende Beratung zwischen der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
sowie der Studienseminarleitung. Die Vollzugshinweise zum Teilzeitvorbereitungs-
dienst wurden der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ausgehändigt. 
 
________________________________ 
Ort, Datum 

________________________________ 
Unterschrift Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst 

  
 
________________________________ 
Unterschrift Studienseminarleitung 
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